
71
[1651 August 8 . ] A
BERICHT1 [BEATS II . ZURLAUBEN UEBER DEN STREIT DER V KATH. ORTE

SOWIE KATH. GLARUS MIT ZUERICH WEGEN DER SCHMAELERUNG
IHRER RECHTE IM THURGAU- UTTWILER- UND LUSTORFERHAN¬
DEL] -

EA VI 1 , 65 (Nr . 48)

"Es tassent die H. Abgesandten von 5 Cath . orthen sambt Glarus alles nach¬

mahlen bey Jren hiebevor eröffneten erktärungen und beschluss einfettig ver¬

bleiben ; damit man aber sehen und verspüren können , dass man nit ohne Ursach

der Theillung zue begehren gewütet sye , habent Sie ihnen dismahl gefallen

lassen , dass die H. von den . . . Jnterponierenden Ortten abhören weltent einen

brieff der nach dem tandtsfriden A? 1533 uff gerichtet , sambt einem Abscheid

eines Vertrags 1560 in der Vogtey Luggarus , darus heiter zue verstehen , wie

und was gestatten der Landtsfriden ein ustegung habe , undt Sittenmahlen von

Jren L. E . [ Bürgermeister und Rat ] von Zürich derosetbigen zuewider gehandlet,

man ja zue solchem obgemetten Schluss oder Theillung zue khomen genöttiget

seye , welches man aber gern unterlassen wurde , wo Vern in offt gesagten so

Clären Sachen und wider das alte Herkhomen Jnen den Cath . Ortten kein wei¬

tem Jntrag gescheche . Waruffhin man dan gemeintich zuesamengetretten und

Under Jnen den Regierenden Ortten allerhand fürwendende beschwerden erduren

helffen , auch die gebühr walten lassen wolle.

Unnd sovil dieselbig sonderbare Ctegten oder beschwerligkheiten betreffe,

Zweiffle Jnen nit , es werden die H. Abgesandten der . . . 6 Ortten us Jrer L . E.

von Zürich eröffneten Articklen den Unnderscheidt und eigenschafft wol in

acht genommen , unnd darbey gesechen haben , wie eines wenigen bestandts die-

selbigen sein können.

Beruhwet aber nebent anderem der Cath . Ortten beschwert und empfindtliches



obligen fümemblich in deme , dass Jre L . E . von Zürich erstlich vill neüwerun-

gen fümerment . Fürs ander , der Underthayyen Sachen an sich ziehen , und gleich

samb Jren eigne sach daruss ze machen , understandt , mit den Cath . Ortten dar-

durch in streit zue gerathen . Dritens , seye wider Jre Mehr Erkhantnussen,

Stimben , Bereich oder auch Landtvögten Urttlen , ohngeacht was für Sachen es

seyent , Eiyttweders anders heiss ent , erkhenent oder protestierent . Viertens

in Ehegerichtshendlen Vill Jngriff in Vogteylichen Sachen , und andere gewalts

mittel bruchent . Fünfftens die Gottsheüsser und andere mit Arrests mitten

oder Bethrewungen zue ihrem Jntent zue bringen understehent . Welches aber

alles an seinem orth undt Zeit Könne demonstriert und bewisen werden , Jnson-

derheit da man Je der Theillung halber zum Rechten kumen müesste . Verhoffendt

aber nachmahlen von den . . . Schidtorthen [ Bern , Freiburg und Solothurn ] , uff

Jre erste Conclusion pitten , ersuechen und begehren einen sollichen willfeh-

rigen bescheidt zue empfachen , wordurch Jre H. und Oberen der Cath . Orthen

sich zue erfrewen und zue getrosten haben , dass man Sie bey Jren so Clären

Undisputierlichen Rechten Vermög zuesamenhäbender Pündt und Eidtgnosischer

Pflicht zue schirmen , oder zue der fürschlachenden Theillung , Vermitlest des

Eidtgnosischen Rechtens zue verhelffen bedacht seye . Darumben Sie nachmahlen

. . . ganz freündt - unnd Eidtgnosisch wie auch Jnstendig pitten thuendt . "

1 ) Auszug des von Beat II . Zurlauben am 8 . August gehaltenen Vortrages in
Bern , der nachträglich auch noch schriftlich nach Bern gesandt wurde , vgl.
EA..VI 1 , 68 d
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